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FISCHER LICHT & METALL bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen 

Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten. Auch bei unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir voraus, dass die Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen 

Verhaltens beachtet und in die Unternehmenskultur integriert werden. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser 

unternehmerisches Handeln und unsere Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere 

Lieferanten auf, dazu im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen.

Unsere Lieferanten und Geschäftspartner tragen mit dem von uns geforderten nachhaltigen Handeln zum 

langfristigen und verantwortungsvollen Erfolg unseres Unternehmens bei.

Dieser Verhaltenskodex stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften wie das 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie internationale Übereinkommen wie die allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die 

Leitlinien der Vereinten Nationen „Wirtschaft und Menschenrechte", die internationalen Arbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation sowie den Global Compact der Vereinten Nationen. 

Unsere Lieferanten müssen sicherstellen, dass sie auch ihre eigenen Beschäftigten über unsere Anforderungen 

für soziale und ökologische Nachhaltigkeit aus diesem Verhaltenskodex informieren und auf deren Einhaltung 

achten.

Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für FISCHER LICHT & METALL in letzter Konsequenz Grund und 

Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden.    
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ANFORDERUNGEN 
AN LIEFERANTEN
Folgende Anforderungen stellen wir an unsere Lieferanten.

    
SOZIALE VERANTWORTUNG

MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE

Unsere Lieferanten beachten die international anerkannten Menschenrechte und tragen dafür Sorge, diese zu 

wahren.

 

Unsere Lieferanten halten die grundlegenden Menschen- und Arbeitnehmerrechte auf Basis der jeweils geltenden 

nationalen Gesetzgebung ein.

AUSSCHLUSS VON ZWANGSARBEIT

Es darf keine Zwangsarbeit, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt werden. Jede Arbeit muss 

freiwillig sein und die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Arbeit oder das Beschäftigungsverhältnis beenden

können. Außerdem darf keine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa psychische Härte, sexuelle 

und persönliche Belästigung stattfinden. Unsere Lieferanten sollen für das vierte Prinzip des Global Compact, die 

Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, eintreten. Die Arbeitskräfte sollten unter Einhaltung einer 

angemessenen Frist das Beschäftigungsverhältnis beenden können. Von den Beschäftigten darf nicht verlangt 

werden, ihren Ausweis, Reisepass oder ihre Arbeitsgenehmigung als Vorbedingung für die Beschäftigung 

auszuhändigen. 
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VERBOT VON KINDERARBEIT 

In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, sich an die 

Empfehlung aus den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach 

soll das Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem nach dem Recht des Beschäftigungsortes die allgemeine 

Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht unter 15 Jahre. 

Wenn Kinder bei der Arbeit angetroffen werden, hat der Lieferant die Maßnahmen zu dokumentieren, die zu 

ergreifen sind, um Abhilfe zu schaffen und den Kindern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. 

Junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren dürfen nicht für Arbeiten eingesetzt werden, die schädlich für die 

Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit von Kindern sind. Besondere Schutzvorschriften sind einzuhalten.

DISKRIMINIERUNGSVERBOT  

Die Ungleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig. Wir und unsere 

Lieferanten tolerieren keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Kaste, Hautfarbe, Behinderung, 

politischer Überzeugung, Weltanschauung, Herkunft, Religion, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung.

Wir respektieren die Rechte von Personen, die Gruppen oder Bevölkerungsgruppen angehören, die nachteiligen 

Auswirkungen besonders stark ausgesetzt sein können, darunter: indigene Völker, Frauen, nationale, ethnische,

religiöse und sprachliche Minderheiten, Kinder, LGBTQ+-Personen, Menschen mit Behinderung sowie 

Wanderarbeitnehmer und deren Familien. 

Die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert.  

RECHTE INDIGENER VÖLKER  

Wir respektieren die Rechte indigener Völker (Indigenous Peoples, IP). Wo diese von unseren Geschäftsaktivitäten 

betroffen sein könnten, streben wir mit unserem Vorgehen und unserem Handeln die Übereinstimmung mit den 

Prinzipien an, die in den internationalen Standards für die Rücksprache und Interaktion mit IP festgelegt sind. Dazu

gehören das Übereinkommen der IAO über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern 

(ILO169) und die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker (Declaration on the Rights 

of Indigenous People, UNDRIP).

Unser Leitfaden bezieht sich auf den IFC-Leistungsstandard 7 und erkennt an, dass es wichtig ist, dass wir IP 

erkennen und konsultieren und versuchen, die Prinzipien der freien, vorherigen und informierten Zustimmung 

(free, prior and informed consent, FPIC) anzuwenden, wo dies praktisch möglich ist – idealerweise vor Beginn 

der Aktivitäten. 
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FAIRE ENTLOHNUNG 

Das Entgelt für reguläre Arbeitsstunden und Überstunden muss dem nationalen gesetzlichen Mindestlohn oder 

den branchenüblichen Mindeststandards entsprechen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Das Entgelt für 

Überstunden muss in jedem Fall das Entgelt für reguläre Stunden übersteigen. Soweit das Entgelt nicht ausreicht, 

die Kosten des gewöhnlichen Lebensunterhalts zu decken und ein Mindestmaß an Rücklagen zu bilden, ist der 

Lieferant verpflichtet, das Entgelt entsprechend zu erhöhen. 

Unsere Lieferanten verpflichten sich, Vergütungen und Sozialleistungen zu zahlen, die mindestens den nationalen 

und lokalen gesetzlichen Standards, Bestimmungen oder Vereinbarungen entsprechen. Die jeweils anwendbaren 

Regelungen zur Arbeitszeit und Urlaub müssen eingehalten werden. 

Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind nicht zulässig. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer 

klare, detaillierte und regelmäßige schriftliche Informationen über die Zusammensetzung ihres Entgelts erhalten. 

FAIRE ARBEITSZEIT 

Die Arbeitszeiten müssen den geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards entsprechen. Überstunden sind 

nur zulässig, wenn sie auf freiwilliger Basis erbracht werden und 12 Stunden pro Woche nicht übersteigen, 

während den Beschäftigten nach sechs aufeinander folgenden Arbeitstagen mindestens ein freier Tag 

einzuräumen ist. Die wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden nicht regelmäßig überschreiten.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ  

Unser Lieferant ist für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld verantwortlich. Durch Aufbau und Anwendung 

angemessener Arbeitssicherheitssysteme werden notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und 

Gesundheitsschäden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben können, getroffen. Zudem werden die 

Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen sowie Sicherheitsmaßnahmen 

informiert und geschult. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge ermöglicht, sowie 

der Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen. Sofern Schlafräume gestellt werden, müssen diese sauber und 

sicher sein sowie den Grunderfordernissen entsprechen.  
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VEREINIGUNGSFREIHEIT
 
Das Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Organisationen ihrer Wahl zu gründen, ihnen beizutreten 

und Kollektivverhandlungen zu führen und zu streiken, ist zu respektieren. In Fällen, in denen die 

Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Kollektivverhandlungen gesetzlich eingeschränkt sind, sind alternative 

Möglichkeiten eines unabhängigen und freien Zusammenschlusses der Arbeitnehmer zum Zweck von 

Kollektivverhandlungen einzuräumen. 

Arbeitnehmer dürfen nicht aufgrund von Gründung, Beitritt oder Mitgliedschaft in einer solchen Organisation 

diskriminiert werden. Arbeitnehmervertretern ist freier Zugang zu den Arbeitsplätzen ihrer Kollegen zu gewähren, 

um sicherzustellen, dass sie ihre Rechte in gesetzmäßiger und friedlicher Weise wahrnehmen können.

Eine offene Kommunikation und der direkte Dialog zwischen den Arbeitskräften und der Unternehmensleitung 

sind am besten geeignet, um Probleme am Arbeitsplatz und vergütungsbezogene Kontroversen beizulegen. 

Die Geschäftspartner respektieren das Recht der Arbeitskräfte auf Vereinigungsfreiheit, auf Beitritt oder den 

Verzicht auf Beitritt zu Gewerkschaften, auf Anrufung der Arbeitskräftevertretung, auf Mitgliedschaft in 

Betriebsräten in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Gesetzen. Den Arbeitskräften muss es möglich 

sein, mit der Unternehmensleitung offen und ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung 

zu kommunizieren. 

BESCHWERDEMECHANISMEN, 

WHISTLEBLOWING UND SCHUTZ VOR VERGELTUNG
  
Der Lieferant ist auf Betriebsebene für die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemechanismus für 

Einzelpersonen und Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen auch in der Lieferkette betroffen sein können, 

zuständig. Selbst dort, wo Rechtssysteme wirksam und gut ausgestattet sind, können Beschwerdemechanismen 

besondere Vorteile bieten, wie etwa einen raschen Zugang und rasche Abhilfe, reduzierte Kosten und 

transnationale Reichweite.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Beschwerde wegen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex oder 

einschlägige Gesetze erheben, dürfen in keiner Form Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt werden. 

UMGANG MIT KONFLIKTMINERALIEN   

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für weitere Rohstoffe wie Kobalt etabliert das 

Unternehmen Prozesse in Übereinstimmung mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) für die 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und 

Hochrisikogebieten und erwartet dies auch von seinem Lieferanten. Schmelzen und Raffinerien ohne 

angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse sollen gemieden werden.
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ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

BEHANDLUNG UND ABLEITUNG 

VON INDUSTRIELLEM ABWASSER     

Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen ist vor der Einleitung oder 

Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Darüber hinaus sollten 

Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung von Abwasser zu reduzieren. 

UMGANG MIT LUFTEMISSION  

  
Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft- und Lärmemissionen) sowie Treibhausgasemissionen sind 

vor ihrer Freisetzung zu typisieren, routinemäßig zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Der 

Lieferant hat zudem die Aufgabe, seine Abgasreinigungssysteme zu überwachen und ist angehalten, 

wirtschaftliche Lösungen zu finden, um jegliche Emissionen zu minimieren. 

UMGANG MIT ABFALL UND 

GEFÄHRLICHEN STOFFEN    

Der Lieferant folgt einer systematischen Herangehensweise, um Festabfall zu ermitteln, zu handhaben, zu 

reduzieren und verantwortungsvoll zu entsorgen oder zu recyceln. Die Verbote der Ausfuhr gefährlicher Abfälle 

im Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 in der aktuellen Fassung sind zu beachten. Chemikalien oder

andere Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu 

handhaben, dass beim Umgang mit diesen Stoffen, der Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim Recycling oder der 

Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist. 

Auf Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, wird 

verzichtet. Ist ein kompletter Verzicht aus wissenschaftlich belegbaren Gründen nicht möglich, müssen 

mindestens gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte eingehalten werden. Die Stoffe müssen identifiziert und als 

solche deutlich gekennzeichnet sein. Für sie ist ein Gefahrenstoff-Management einzurichten, damit sie durch 

geeignete Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwendet 

und entsorgt werden können. Zudem trifft der Lieferant geeignete Maßnahmen, um den Gefahrstoff zukünftig zu 

minimieren bzw. auszuschließen. 
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VERBRAUCH VON ROHSTOFFEN UND 
NATÜRLICHEN RESSOURCEN REDUZIEREN     

Der Einsatz und der Verbrauch von Ressourcen während der Produktion und die Erzeugung von Abfall jeder Art, 

einschließlich Wasser und Energie, sind zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Entweder geschieht dies direkt am 

Entstehungsort oder durch Verfahren und Maßnahmen, bspw. durch die Änderung der Produktions- und 

Wartungsprozesse oder von Abläufen im Unternehmen, durch die Verwendung alternativer Materialien, durch 

Einsparungen, durch Recycling oder mit Hilfe der Wiederverwendung von Materialien. 

UMGANG MIT ENERGIEVERBRAUCH/-EFFIZIENZ   
  
Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche Lösungen zu finden, um 

die Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren. 

UMWELTVERTRÄGLICHE PRODUKTION     

In allen Phasen der Produktion soll ein verantwortungsvoller Umgang mit Rohstoffen und natürlichen Ressourcen 

sichergestellt werden. Der Lieferant ist aufgefordert, bevorzugt regenerative Energien einzusetzen und auf einen 

sparsamen Verbrauch von Energie zu achten. Bei der Produktentwicklung wird auf die prinzipielle 

Recyclingfähigkeit bzw. Rückführung der Produkte in natürliche Kreisläufe geachtet. 

   

    

 

 

 

 

FISCHER  VERHALTENSKODEX  GESCHÄFTSPARTNER



9

ETHISCHES GESCHÄFTSVERHALTEN
UND COMPLIANCE  

FAIRER WETTBEWERB     

Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der fairen Werbung und des fairen Wettbewerbs sind einzuhalten. 

Außerdem sind die geltenden Kartellgesetze anzuwenden, welche im Umgang mit Wettbewerbern insbesondere 

Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, verbieten. Ferner verbieten diese 

Regelungen Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt 

werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen.

VERTRAULICHKEIT/DATENSCHUTZ      

Unser Lieferant verpflichtet sich, bezüglich des Schutzes privater Informationen den angemessenen Erwartungen 

seines Auftraggebers, der Zulieferer, Kunden, Verbraucher und Arbeitnehmer gerecht zu werden. Der Lieferant 

hat bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe von persönlichen Informationen 

die Gesetze zu Datenschutz und Informationssicherheit und die behördlichen Vorschriften zu beachten. 

GEISTIGES EIGENTUM / GEFÄLSCHTE TEILE    
  
Rechte an geistigem Eigentum und an Produkten sind zu respektieren. Technologie- und Know-how-Transfer 

haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen geschützt sind. Die 

Nutzung, der Gebrauch oder die Verwendung gefälschter Teile ist ausdrücklich untersagt und wird strengstens 

geahndet.
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INTEGRITÄT, BESTECHUNG, VORTEILNAHME       

FISCHER LICHT & METALL vertritt den Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen, Maßnahmen, Verträge 

und sonstige Vorgänge. Entsprechend erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die jeweils anwendbaren 

Gesetze, die Grundprinzipien des United Nations Global Compact sowie diesen Verhaltenskodex im Rahmen ihrer 

Geschäftsaktivitäten mit FISCHER LICHT & METALL einhalten und darauf hinwirken, dass dieser Verhaltenskodex 

von Dritten, die zur Vertragserfüllung mit FISCHER LICHT & METALL eingesetzt werden, eingehalten wird. Bei allen 

Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen. Der Lieferant muss beim Verbot aller 

Formen von Bestechung, Korruption, Erpressung und Unterschlagung eine Nulltoleranz-Politik verfolgen. 

Verfahren zur Überwachung und Durchsetzung der Normen sind anzuwenden, um die Einhaltung der 

Antikorruptionsgesetze zu gewährleisten.

VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN        

Ein Interessenkonflikt ist eine Situation, in der das Risiko besteht, dass sekundäre Interessen persönlicher oder 

institutioneller Art die primären Interessen gefährden. Lieferanten von FISCHER LICHT & METALL treffen 

Entscheidungen auf Basis sachlicher Erwägungen und lassen sich dabei nicht in unzulässiger Weise von 

persönlichen Interessen leiten. 

GELDWÄSCHE        

Unsere Lieferanten beachten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäscheprävention und 

beteiligen sich nicht an Geldwäscheaktivitäten. 
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AUSFUHRKONTROLLEN UND 
WIRTSCHAFTSSANKTIONEN         

Zahlreiche Länder wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die USA haben Gesetze zur Ausfuhrkontrolle 

strategischer Produkte, Technologien und Software erlassen. FISCHER LICHT & METALL, ihre Mitarbeiter und 

Auftragnehmer sind an diese Gesetze und Vorschriften gebunden. 

Die Unternehmenspolitik von FISCHER LICHT & METALL verlangt ausdrücklich die Einhaltung sämtlicher geltender 

Regelungen zur Ausfuhrkontrolle. Eine Missachtung kann zivil- oder strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben, 

darunter Bußgelder, Haftstrafen, Verlust von Exportgenehmigungen, Ausschluss, Widerruf zuvor erteilter Lizenzen, 

Beschlagnahme und Einziehung von Waren. Solche Sanktionen können FISCHER LICHT & METALL, einzelnen 

Mitarbeitern und/oder anderweitig mit FISCHER LICHT & METALL verbundenen Personen auferlegt werden. 

Aufgrund der enormen Wichtigkeit, der einer Einhaltung aller geltenden Vorschriften zur Ausfuhrkontrolle 

zukommt, setzen sich Mitarbeiter oder FISCHER Geschäftspartner, die wissentlich solche Kontrollen oder der 

Compliance-Richtlinie zuwiderhandeln, entsprechenden Disziplinarmaßnahmen aus. 

FISCHER LICHT & METALL ermutigt Partner sowie Mitarbeiter, Handlungen, die ggf. Gesetze oder andere 

Vorschriften und Richtlinien von FISCHER LICHT & METALL verletzen, zu melden. FISCHER wiederum ist 

verpflichtet, gemeldete Vorfälle zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

FISCHER LICHT & METALL geht nicht gegen Personen vor, die Fragen stellen, auf Compliance-Probleme 

hinweisen oder mögliches Fehlverhalten melden. Die einwandfreie Anwendung und Handhabung der 

Ausfuhrkontrollmaßnahmen unterstreichen das Engagement von FISCHER LICHT & METALL für ethisch 

einwandfreies Geschäftsverhalten und die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften.
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UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN

KOMMUNIKATION

Unsere Lieferanten kommunizieren diesen Verhaltenskodex an Dritte, die zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses 

mit FISCHER LICHT & METALL eingesetzt werden, berücksichtigen den Verhaltenskodex bei deren Auswahl und 

bemühen sich, diese zur Einhaltung zu verpflichten und dies regelmäßig zu prüfen. 

Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex stellt eine Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung zwischen 

FISCHER LICHT & METALL und dem Lieferanten dar. Unbeschadet weiterer Rechte behält FISCHER LICHT &

METALL sich für diesen Fall das Recht vor, die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Gegenmaßnahmen von 

seinem Lieferanten zu verlangen. Werden durch den Lieferanten nachweislich keine geeigneten 

Verbesserungsmaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeleitet oder wiegt der Verstoß derart 

schwer, dass eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung für FISCHER LICHT & METALL unzumutbar wird, behält 

sich FISCHER LICHT & METALL unbeschadet weiterer Rechte das Recht vor, das betroffene Vertragsverhältnis 

zu kündigen. 

Sollte ein Verstoß gegen die Regelungen dieses Verhaltenskodex festgestellt werden, wird das Unternehmen dies 

dem Lieferanten unverzüglich schriftlich mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist setzen, um sein Verhalten 

mit diesen Regelungen in Einklang zu bringen. Ist eine Abhilfe nicht in absehbarer Zeit möglich, so hat dies der 

Lieferant unverzüglich anzuzeigen und gemeinsam mit dem Unternehmen ein Konzept mit Zeitplan zur 

Beendigung oder Minimierung des Verstoßes zu erstellen. Wenn die Nachfrist fruchtlos abläuft beziehungsweise

die Umsetzung der im Konzept enthaltenen Maßnahmen nach Ablauf des Zeitplans keine Abhilfe bewirkt und kein 

milderes Mittel zur Verfügung steht, kann FISCHER LICHT & METALL die Geschäftsbeziehung abbrechen und alle 

Verträge kündigen. Ein gesetzliches Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Nachfristsetzung, insbesondere 

bei als sehr schwerwiegend zu bewertenden Verstößen, bleibt ebenso wie das Recht auf Schadenersatz unberührt.

Diesbezügliche Entscheidungen werden von der zuständigen Geschäftsführung von FISCHER LICHT & METALL 

getroffen.

ÜBERWACHUNG UND NACHWEISPFLICHT 

Der Lieferant hat FISCHER LICHT & METALL auf Anfrage alle notwendigen Informationen zu einer 

Ersteinschätzung korrekt und umfassend im Rahmen einer Selbstbeurteilung mitzuteilen. Er stellt darüber hinaus 

sonstige Informationen zur Verfügung, die die Einhaltung der Richtlinie nachweisen. FISCHER LICHT & METALL 

wird die Umsetzung dieser Richtlinie kontrollieren. Der Lieferant hat FISCHER LICHT & METALL über Ereignisse 

zu unterrichten, die den Grundsätzen der Richtlinie entgegenstehen. 



EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX    

Der Lieferant verpflichtet sich, verantwortungsvoll zu handeln und sich an die aufgeführten Grundsätze/

Anforderungen zu halten. 

Der Lieferant verpflichtet sich, in für diese verständlicher Weise den Arbeitnehmern, Beauftragten und 

Subunternehmern den Inhalt dieses Kodex zu kommunizieren und alle erforderlichen Vorkehrungen für die 

Umsetzung der Anforderungen zu treffen. 

Wir erwarten von unseren Lieferanten in Bezug auf Lieferketten, dass sie Risiken innerhalb dieser identifizieren 

sowie angemessene Maßnahmen ergreifen. Im Falle eines Verdachtes auf Verstöße sowie zur Absicherung von 

Lieferketten mit erhöhten Risiken wird der Lieferant das Unternehmen zeitnah und ggf. regelmäßig über die 

identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen informieren.

 

Die Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Standards und Regelungen überprüft FISCHER LICHT & 

METALL mit Vor-Ort-Audits bei Lieferanten. 

Sollte ein Verstoß gegen die Regelungen dieses Verhaltenskodex festgestellt werden, wird der Auftraggeber dies 

dem Lieferanten innerhalb von einem Monat schriftlich mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist setzen, 

um sein Verhalten mit diesen Regelungen in Einklang zu bringen.
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